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Betreff: Beitragsordnung 
 
 
als Mitglied der Wirtschaftsförder-Vereinigung Apolda-Weimarer Land e. V. wissen 
Sie, dass unser Verein durch seine Geschichte und seine unverwechselbaren Projek-
te eine allseits anerkannte Vereinigung ist. Unser Verein wurde im Jahr 1992 gegrün-
det und hat sich im Laufe dieser Jahre zu einem stets verlässlichen Partner der ein-
heimischen Wirtschaft und der politischen Entscheidungsträger regional aber auch 
überregional entwickelt. 
 
Mit annähernd 100 Mitgliedern können wir mit etwas Stolz behaupten, wohl einer der 
bedeutsamsten Vereine unserer Gesamtregion zu sein. Unsere Projekte und Aktivitä-
ten sind einzigartig und erfahren umfassende öffentliche Anerkennung. Dafür möch-
ten wir an dieser Stelle insbesondere auch unseren Mitgliedern für ihr Engagement 
danken. 
 
Zu dem Erhalt unserer Arbeit, der Kontinuität unserer Aktivitäten und die Weiterent-
wicklung unserer Projekte benötigen wir aber auch die materiellen und finanziellen 
Voraussetzungen, wozu auch eine hauptamtlich geführte Geschäftsstelle zählt.  
Dazu sind wir weiterhin auf die finanzielle Unterstützung unserer Mitglieder, die Un-
terstützung von Förderern und Sponsoren angewiesen. 
 
In diesem Zusammenhang hat sich der Vorstand der Wirtschaftsförder-Vereinigung 
Apolda-Weimarer Land e. V. in einem langen Diskussionsprozess darauf verständigt, 
den Mitgliedern eine neue Finanzordnung zur Abstimmung bei der am 28.06.2011 
stattfindenden Mitgliederversammlung vorzulegen. 
 
Wie Sie dem Beschluss „Beitragsordnung“ durch die Mitgliederversammlung am 
28.06.11 entnehmen können, geht es in letzter Instanz darum, die Beitragsstruktur an 
die Anzahl der Beschäftigten zu orientieren, um die Beitragsstaffelung insgesamt 
ausgewogener, aber auch transparenter zu gestalten. 
 
Da die bisherige Finanzordnung nicht ausreichend differenziert war und in der Ver-
gangenheit finanzielle Diskrepanzen bzw. Schieflagen hervorgerufen hat, erwartet die 
Mitgliederversammlung von der neu  beschlossenen Beitragsordnung positive Effek-
te, insbesondere mehr Transparenz und finanzielle Kontinuität. 
 
 
Der Vorstand 




